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Die Behandlung der Brückenfahrbahn felbft gehört in das Gebiet des Brücken-

baues. Hier (ei nur der Fall erwähnt, wo die Brücke als Zugang zu Flufsinfeln in

noch innigere Beziehung zum Stadtplane kommt, wie in Zürich und Genf (Fig. 264),

wo eine dreifchenkelige Brücke ehemals befeftigte Infeln mit der Stadt verbindet,

wie in Paris und Rouen, wo die Brücke zugleich das Strafsenfyf’cem der Flufsinfel

aufnimmt. In folchen Fällen werden oft anziehende Ausbildungen herbeigeführt;

es if’c zu bedauern, dafs eine derartige Anlage nicht durch Verbindung der Margarethen-

Brücke mit der Ma7garelkm-Infel in Budapef’c zur Ausführung gekommen if’c.

Strafsen mit abweichend hohen Bürgerfieigen, d. h, mit Gehwegen, welche

tiefer oder höher liegen als der Fahrdarnm, kommen in neuen Stadtplänen nicht

vor, werden jedoch in der Altftadt als Auskunftsmittel [ehr oft angewendet, wenn

Eifenbahnbauten, Brückenrampen oder fonftige nachträgliche Uméefialtungen der

Stadt eine Hebung oder Senkung der Straße nothwendig machen. Verlangt die

Unterführung einer Strafse unter die Eifenbahngeleife die Senkung derfelben um

einen oder mehrere Meter, fo ift man oft genöthigt, neben dem gefenkten Fahrwege

die Bürgerfteige in urfprünglicher Höhe zu belaffen, damit die Häufer ihre Zu—

gänglichkeit behalten und unerfchwingliche Schadensanfprüche umgangen werden.

An dem einen Ende oder an beiden Enden mufs dann die Bürgerfteigfläche rampen-

oder treppenartig mit der neuen Strafsengleiche verbunden werden. Oft läfft man

vom urfprünglichen Bürgeri’teig nur kurze Stücke ftehen, welche ausreichen, um

mittels Treppenf’rufen oder Rampen die Hausthüren zugänglich zu erhalten; in

diefem Falle if’c es noch
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Senkung der Eigelilzein-Strafse zu Köln.
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Boulevard St. Marlin zu Paris. Strafse mit Treppen-Trottoirs.
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